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Erdgaslieferungsvertrag 
SWB Erdgas Sonderabkommen SO – Biogas 10 
für Anlagen mit einer Nennwärmeleistung von 51 kW bis 300 kW 

 
zwischen 

      

- nachstehend Kunde genannt - 

und den Stadtwerken Balingen, Wasserwiesen 37, 72336 Balingen 
- nachstehend Lieferant genannt - 

für die Abnahmestelle:       in 72336 Balingen 

Kundennummer:       

 
1. Art und Umfang der Lieferung, Abnahme und Preise 
Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung seines gesamten Bedarfs an Erdgas für 
seine oben angegebene Abnahmestelle gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages. 
 

Die Nennwärmeleistung der Abnahmestelle beträgt       kW (Hi). 

Jede Änderung der Nennwärmeleistung der Abnahmestelle ist dem Lieferanten schriftlich mitzutei-
len. Sie zieht eine entsprechende Ergänzung dieses Vertrages, gegebenenfalls auch den Ab-
schluss eines neuen Vertrages, nach sich. Die vom Kunden mitgeteilte Veränderung wird mit Be-
ginn des folgenden Monats berücksichtigt. 
 

Gasart, Brennwert und Ruhedruck des Erdgases sowie deren Änderung ergeben sich aus den 
jeweils geltenden Bestimmungen des Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingun-
gen der Anlage, über die der Kunde Erdgas entnimmt. 
 

Das gelieferte Erdgas enthält einen Anteil von 10 Prozent Biogas und erfüllt damit die gesetzlichen 
Anforderungen für den Austausch von Heizungsanlagen in bestehenden Gebäuden gemäß dem 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) für Baden-Württemberg. 
 

Der Kunde verpflichtet sich mit diesem Auftrag zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an Erdgas 
und zur Zahlung des Entgelts gemäß dem als Anlage beigefügten Preisblatt/Preisregelung 
SWB Erdgas Sonderabkommen SO – Biogas 10. 

2. Bindefrist, Annahme 
Der Lieferant bindet sich 1 Monat ab Zugang an dieses Vertragsangebot. Das Vertragsverhältnis 
kommt mit Rückgabe (Posteingang beim Lieferanten) einer vom Kunden gegengezeichneten Ver-
tragsfertigung zustande.  

3. Laufzeit, Kündigung 
Der Vertrag beginnt  

 am       (bei Bestandskunden)  

 mit der erstmaligen Gasentnahme durch den Kunden (bei Neukunden) 

(Zutreffendes ist angekreuzt) 

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Ungeachtet besonderer Kündigungsrechte gemäß den 
beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kann der Vertrag von jedem Vertragspart-
ner zum 30.09. eines jeden Jahres, frühestens aber zum 30.09.2010 (Erstlaufzeit), mit einer Frist 
von sechs Wochen gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. 

 



 

Seite 2 

4. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Ergänzend finden die in der Anlage beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) An-
wendung. 
 

Dieser Vertragstext und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können zusätzlich unter 
www.stadtwerke.balingen.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form gespeichert werden. 

5. Vollmacht 
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und 
Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit einem Wechsel des Gasversorgers 
erforderlich werden, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. 
 

Diese Vollmacht gilt insbesondere für eine gegebenenfalls erforderliche Kündigung des bisherigen 
Erdgaslieferungsvertrages, für die Abfrage der Verbrauchsdaten des Kunden aus vorangegange-
nen Jahren sowie den Abschluss der für eine Belieferung notwendigen Verträge mit dem Netzbe-
treiber. Insoweit ist der Lieferant von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 
Balingen, den       …………………………………………………….. 
 Ort, Datum 

  …………………………………………………….. 

Unterschrift Stadtwerke rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Kunden 

 
 
Anlagen: 
Preisblatt/Preisregelung SWB Erdgas Sonderabkommen SO Bonustarif – Biogas 10 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Balingen, Wasserwiesen 
37, 72336 Balingen / Telefax: 07433/99 89-529 / E-Mail: info@stadtwerke.balingen.de 

Widerrufsfolgen: 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist für bereits erfolgte Lieferungen Wertersatz zu leisten. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. 

Über mein Widerrufsrecht bin ich belehrt worden: 

……………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift(en) des Kunden 

 

 


